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5.0.5 Erteilung einer Genehmigung zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gemäß 

§ 8 LWaldG 

 

Der Trassenverlauf der 110-kV-Leitung berührt gemäß § 2 Waldgesetz des Landes Brandenburg 
(LWaldG) Waldflächen, demzufolge ist einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur 
Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gemäß § 8 LWaldG zu beantragen.  

Die forstrechtlichen Belange werden nur bei den Maststandorten 58n, 3E, 6E, 7E und 8E sowie bei 
der Erdkabelverlegung auf dem Flurstück 91 berührt. Bei den unvermeidlichen Beeinträchtigungen 
der Waldflächen im Rahmen der Ertüchtigung der 110-kV-Leitung wird zwischen dauerhafter und 
zeitweiliger Waldumwandlung unterschieden. 

Der forstrechtliche Ausgleich und Ersatz erfolgt im Genehmigungsverfahren im Zuge der 
Beteiligung der Untere Forstbehörde. Die betroffenen Flächen sind den topografischen 
Baulageplänen und der folgenden Tabelle 1 zu entnehmen.  

Für die Errichtung des Fundamentes des neuen Mastes 58n und die Verlegung des Erdkabels auf 
dem Flurstück 91 mit einem Schutzbereich von 10 m ist eine dauerhafte Waldumwandlung 
erforderlich.  

Die Einrichtung der jeweiligen temporären Flächen (Arbeitsfläche, Zuwegung, Provisorien etc.) an 
den Maststandorten 58n, 3E, 6E, 7E und 8E erfordert eine zeitweilige Waldumwandlung. Die 
Flächen der Fundamente der bestehenden Maste 3E, 6E, 7E und 8E gelten nicht als Wald und 
werden hier nicht weiter betrachtet.    

In der nachfolgende Tabelle 1 sind die betroffenen Grundstücke nach Maststandort mit der 
Waldumwandlungsflächen aufgeführt.  
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Nr. 

 
Mast Nr. Gemarkung Flur Flurstück 

 
Größe 
m ² 

 
bisherige 
Nutzungsart 

 
Umwandlungsfläche m ² 
zeitweilig          dauerhaft 

 

1 

 

 

58n und 
Verkabelung 

Hartmannsdorf 3 91 12290 Wald  761 

2 3E Hartmannsdorf 1 216 8213 Wald 12  

3 3E Hartmannsdorf 1 217 31041 Wald 792  

4 3E Hartmannsdorf 1 261 20217 Wald 1272  

5 3E Hartmannsdorf 1 246 8213 Wald 345  

6 3E Hartmannsdorf 1 594 37849 Wald 1229  

7 3E Hartmannsdorf 1 600 1446 Wald 15  

8 3E Hartmannsdorf 1 601 13436 Wald 962  

9 6E Hartmannsdorf 8 93 17141 Wald 529  

10 6E Hartmannsdorf 8 94 4767 Wald 454  

11 6E Hartmannsdorf 8 95 4558 Wald 575  

12 6E Hartmannsdorf 8 96 3817 Wald 555  

13 6E Hartmannsdorf 8 97 4226 Wald 92  

14 7E Hartmannsdorf 7 41 419962 Wald 951  

15 7E Hartmannsdorf 9 215 76764 Wald 1629  

16 8E Hartmannsdorf 9 194 22480 Wald 1007  

  Summe   686420  9615 761 
Tab. 1 betroffene Grundstücke  

 

Es wird hiermit eine Genehmigung gemäß § 8 LWaldG für die Ertüchtigung der bestehenden 110-
kV-Leitung Abzweig Erkner beantragt.  

 


